
Ausstellungsbedingungen: 5. Nationale Literaturausstellung der ArGen 2024 in 

Verbindung mit dem Rauhut-Förderpreis für Literatur 
 

 
1.  Veranstalter, Ausrichter, Ort und Zeit 

 

1.1.  Die 5. Literaturausstellung der ArGen 2024 wird vom Bund Deutscher Philatelisten 

e.V. als spezialisierte nationale Literatur Wettbewerbsausstellung durchgeführt.  

  

1.2. Die 5. Literaturausstellung der ArGen 2024 findet nach der BDPh-

Ausstellungsordnung für Literatur und dem Spezial-Reglement für die Bewertung von 

philatelistischer Literatur in der jeweils neuesten Fassung zum Zeitpunkt des 

Anmeldeschlusses statt. Die Literaturausstellung erfolgt ohne Veranstaltungsort. 

 

1.3.  Vom BDPh werden in Kooperation mit dem Auktionshaus Rauhut & Kruschel 

Preisgelder ausgesetzt. 

 

2.  Aussteller 

 

2.1. Als Aussteller im Wettbewerb können sich alle vom BDPh anerkannten ArGen bzw. 

Mitglieder der ArGen beteiligen. 

 

2.2 Jede ArGe kann sechs Exponate anmelden: 

 

• Das Mitteilungsblatt bzw. die Forschungsberichte der ArGe 

• Die Website der ArGe 

• sowie bis zu vier Exponate von Mitgliedern der ArGe aus den Gruppen Print- und 

elektronische Literatur 

 

2.3. Voraussetzung der Teilnahme an der Ausstellung ist die termingerechte Anmeldung und 

die Annahme des Exponates durch den Philatelistischen Ausschuss. 

 

3.  Anmeldung der Exponate 

 

3.1. Die Anmeldung der auszustellenden Exponate muss bis zum 31.5.2024 erfolgen. 

 

3.2. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennt der Aussteller die BDPh-

Ausstellungsordnung für Literatur und Spezial-Reglement für die Bewertung von 

philatelistischer Literatur und die hier vorliegenden Ausstellungsbedingungen der  

5. Literaturausstellung der ArGen 2024 vollumfänglich an. 

 

3.3. Anmeldungen sind nur auf dem Formblatt des Ausrichters möglich. Der Anmeldung ist 

eine Kurzbeschreibung des Exponates beizufügen. Exponatpässe für Literaturexponate 

sind nicht erforderlich. Falls dennoch vorhanden, kann der Anmeldung eine Kopie des 

Passes beigefügt werden.  



4.  Mindest- und Höchstvorprämierungen 

 

4.1. Für nationale Literaturausstellungen ist eine Vorprämierung nicht vorgeschrieben.  

 

4.2 Nicht zugelassen werden Exponate, die bei einer nationalen Ausstellung drei 

Großgoldmedaillen oder bei einer FIP-Ausstellung oder FEPA-Ausstellung eine Gold- 

oder Großgold-Medaille erhalten haben. 

 

5.  Wettbewerbsklassen 

 

5.1. Printliteratur 

• Monographien und Handbücher, allgemeine Kataloge,  

• Zeitschriften - zwei aufeinanderfolgende Jahrgänge 

 

5.2. Elektronische Literatur 

• Websites 

• E-Books, E-Kataloge, E-Journals 

 

6. Fristen für die Teilnahme 

 

Zwischen Ausgabedaten und Anmeldedatum dürfen höchstens folgende Zeiten liegen: 
 

Art der Literatur  Frist 

Bücher 5 Jahre 

Allgemeine Kataloge 3 Jahre 

Zeitschriften 5 Jahre 

E-Books 5 Jahre 

E-Kataloge auf mobilen Datenträgern oder als Download 3 Jahre 

E-Journals auf mobilen Datenträgern oder als Download 5 Jahre 
 

7.  Annahme der Exponate 

 

7.1. Über die Annahme der Literatur Exponate entscheidet der Philatelistische Ausschuss. 

 

7.2. Die Entscheidungen des Philatelistischen Ausschusses sind endgültig und unanfechtbar. 

 

7.3. Die Mitteilung über die Entscheidung des Philatelistischen Ausschusses erfolgt bis 

zum 20.06.2024. Mit der Annahme des Exponates verpflichtet sich der Aussteller 

unwiderruflich, mit seinem Exponat an der Ausstellung teilzunehmen.  

 

8. Ausstellungsgebühren 

 

8.1. Für die Teilnahme an der 5. Literaturausstellung der ArGen 2024 wird eine Gebühr 

von 15 € pro Exponat erhoben. 

 

8.2. Die Gebühren für die Rücksendung von Exponaten werden vom Aussteller getragen. 

  

  



9.  Sicherheit  

 

9.1 Der Ausrichter ist auf größtmögliche Sorgfalt bei der Behandlung der Exponate bedacht.  

 

9.2. Eine Haftung für Beschädigung, Abhandenkommen oder sonstige Verluste werden, mit 

Ausnahme von vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlungen des Ausrichters und 

seiner Mitarbeiter, nicht übernommen. 

 

10.  Einsendung der Exponate 

 

10.1. Printliteratur und Literaturexponate auf mobilen Datenträgern müssen zu je einem 

Exemplar, spätestens bis zum 10.07.2024, an die Ausstellungsleitung geschickt werden. 

 

10.2. ArGe-Mitteilungsblättern sind zu je einem Exemplar zweier aufeinanderfolgender 

Jahrgänge einzusenden. 

 

11.  Rücksendung der Exponate 

 

11.1. Die Rückgabe der Literatur-Exponate erfolgt nach Bekanntgabe der Bewertungen ab 

November 2024 oder am 26.10.2024 ab 12.00 Uhr auf der Internationalen 

Briefmarkenbörse in Ulm. 

 

11.2. Literatur Exponate, die nicht vom Aussteller oder seinem Bevollmächtigten abgeholt 

werden können, werden vom Ausrichter auf Rechnung des Ausstellers an dessen 

Anschrift zurückgesandt. Dafür sind dem Exponat mit der Einsendung eine schriftliche 

Versandanweisung und fertig ausgefüllte Adress-Etiketten sowie das erforderliche 

Rückporto beizufügen.  

 

11.3. Verzichtet der Aussteller ausdrücklich auf eine Rücksendung des Literatur Exponates, so 

wird dieses als Literaturspende an eine philatelistische Bibliothek übergeben. 

 

12.  Beurteilung der Exponate, Zuerkennung und Auszeichnung 

 

12.1. Die Exponate werden von einer Jury nach den Kriterien der BDPh-Ausstellungsordnung 

für Literatur und dem Spezial-Reglement für die Bewertung von philatelistischer 

Literatur bewertet.  

 

12.2. Jeder Aussteller erhält eine Ausfertigung seines Bewertungsbogens mit dem von der Jury 

ermittelten Punktergebnis. Das Urteil der Jury ist endgültig und unanfechtbar. 

 

12.3. Die öffentliche Bekanntgabe der Ausstellungsergebnisse soll Anfang November 2024 

erfolgen. 

 

12.4. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Internationalen Briefmarkenbörse in Ulm statt. 

Zudem werden die Ergebnisse auf der BDPh-Webseite sowie in durch postalische 

Übersendung der Ergebnisliste an die Aussteller veröffentlicht. 

 

  



13.  Auszeichnungen 

 

13.1. Jeder Aussteller erhält eine Urkunde mit Angabe des Exponattitels, des Namens des 

Ausstellers, der erreichten Auszeichnung und des eventuell erhaltenen Ehrenpreises. 

 

13.2. Die teilnehmenden Arbeitsgemeinschaften erhalten eine Urkunde. Die Preisgelder aus 

dem Rauhut-Förderpreis für Literatur für jede der vier Wettbewerbsklassen verteilen 

sich wie folgt: 

1. Preis - € 250 

2. Preis - € 150 

3. Preis - € 100 

 

14.  Rechte der Ausstellungsleitung und Gerichtsstand 

 

14.1. Der Veranstalter hat das Recht, angemeldete oder bereits eingesandte Exponate ganz oder 

teilweise nach Rücksprache mit dem Jury-Vorsitzenden zurückzuweisen. 

 

14.2. In allen in diesen Bedingungen nicht vorgesehenen Fällen entscheidet der Veranstalter.  

 

14.3. Der Veranstalter ist berechtigt, die Ausstellungsbedingungen zu ändern, sofern es die 

Umstände erfordern. 

 

14.4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bonn. 

 

 

Bonn, im Januar 2024 

Bund Deutscher Philatelisten e.V. 
 

 


